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Ortsbürgergemeindeversammlung vom 18. Juni 2024 
 
 
Traktandenliste 
 
1. Protokoll der Versammlung vom 12. Dezember 2023 
2. Genehmigung der Verwaltungsrechnung 2023 
3. Genehmigung des Rechenschaftsberichtes 2023 
4. Ortsbürgerrechte 
5. Verschiedenes 
 
 
Im Anschluss an die Ortsbürgergemeindeversammlung wird ein Umtrunk mit Imbiss of-
feriert. 
 
 
Traktandum 1 
Protokoll der Versammlung vom 12. Dezember 2023 
 
Das Protokoll der Versammlung vom 12. Dezember 2023 ist am Schluss dieser Bro-
schüre abgedruckt. 
 
 
Traktandum 2 
Genehmigung der Verwaltungsrechnung 2023 
 
 
Übersicht Ergebnisse 
 

Ortsbürgerverwaltung  Rechnung 2023  Budget 2023 
Ertragsüberschuss (in Fr.) 212'544.62 2'600.00 

 
Im Bereich der Ortsbürgerverwaltung war im Budget ein Ertragsüberschuss von 
Fr. 2'600.00 veranschlagt. Mit dem Jahresabschluss 2023 wird nun ein Ertragsüber-
schuss von Fr. 212'544.62 ausgewiesen. Diese massive Ergebnisverbesserung von 
rund Fr. 210'000.00 gegenüber den Budgetvorgaben ist vor allem auf die gute Perfor-
mance bei den Kapitalanlagen resp. beim Vermögensverwaltungsmandat und die Stei-
gerung bei den Zinserträgen zurückzuführen. Im Gegenzug sind beim baulichen Unter-
halt Mehrkosten zu verzeichnen. 
 

Regionaler Forstbetrieb (Gemeindevertrag)  Rechnung 2023   Budget 2023  
Aufwandüberschuss (in Fr.) -24'192.46 ausgeglichen 

 
Die Forstrechnung wurde für das Jahr 2023 ausgeglichen budgetiert und schliesst nun 
mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 24'192.46. Die Ergebnisverschlechterung ist 
hauptsächlich durch die massiv tieferen Holzerträge begründet, welche insgesamt rund 
Fr. 140'000 unter dem Budget liegen. Die tiefere Nutzung ist auf diverse unfall- und 
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krankheitsbedingte Personalausfälle im winterhalbjahr 2022/23 sowie schlechte Wetter-
bedingungen im Herbst 2023 zurückzuführen. Die Mindererträge konnten mit diversen 
Einsparungen und Mehrerträgen nicht mehr ganz kompensiert werden. 
 
Der Defizitanteil der Ortsbürgergemeinde Wettingen aufgrund der Waldfläche beträgt 
Fr. 8'467.36 und wurde über eine Entnahme aus dem Waldfonds ausgeglichen. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung, folgenden Be-
schluss zu fassen: 
 
Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
Die Verwaltungsrechnung 2023 wird genehmigt. 
 
Wettingen, 14. März 2024 Gemeinderat Wettingen 
 
 Roland Kuster Urs Blickenstorfer 
  Gemeindeammann Gemeindeschreiber 
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krankheitsbedingte Personalausfälle im winterhalbjahr 2022/23 sowie schlechte Wetter-
bedingungen im Herbst 2023 zurückzuführen. Die Mindererträge konnten mit diversen 
Einsparungen und Mehrerträgen nicht mehr ganz kompensiert werden. 
 
Der Defizitanteil der Ortsbürgergemeinde Wettingen aufgrund der Waldfläche beträgt 
Fr. 8'467.36 und wurde über eine Entnahme aus dem Waldfonds ausgeglichen. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Ortsbürgergemeindeversammlung, folgenden Be-
schluss zu fassen: 
 
Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
Die Verwaltungsrechnung 2023 wird genehmigt. 
 
Wettingen, 14. März 2024 Gemeinderat Wettingen 
 
 Roland Kuster Urs Blickenstorfer 
  Gemeindeammann Gemeindeschreiber 
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Traktandum 3 
Genehmigung des Rechenschaftsberichtes 2023 
 

3.1 Forsthaus 

 

3.2 Kultur 

Die Ortsbürgergemeinde hat auch 2023 ihr Engagement im Kulturbereich hochgehal-
ten. Im Budget standen insgesamt Fr. 103'000 zur Verfügung. Folgende soziale oder 
kulturelle Institutionen wurden in diese Förderung eingeschlossen: Neujahrskonzert, 
Kinderfasnacht, Blues Festival Baden, Wettinger Kammerkonzerte, WorldWideWettige, 
Seniorenherbstfest, Klosterspiele Wettingen. Darüber hinaus wird auch die Eduard 
Spörri-Stiftung seit Jahren namhaft unterstützt. 

3.3 Rechenschaftsbericht Forstbetrieb Wettingen  
und Umgebung  

Der Forstbetrieb Wettingen wird mit einer gemeinsamen Rechnung geführt, somit wer-
den Verlust oder Gewinn anteilsmässig nach Waldfläche zwischen den Waldeigentü-
mern aufgeteilt. Die Gemeinde Wettingen übernimmt die Funktion der Sitzgemeinde 
und führt somit die Finanzen des Gesamtbetriebs. Das strategische Führungsorgan bil-
det die Betriebskommission, die sich aus zwei Vertretern pro Grundeigentümer zusam-
mensetzt, die Sitzgemeinde hat Anspruch auf drei Vertreter. 
 
Der Gesamtbetrieb betreut rund 750 ha Wald für vier Waldeigentümer. Davon sind rund 
160 ha Reservatsfläche. 
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Waldeigentümer Fläche in ha Bewirtschaftete 
Waldflächen 

Anteil am Gesamt-
betrieb 

Kanton Aargau 
Staatswald 

299.05 218.01 37 % 

OBG Neuenhof 74.98 71.55 12 % 
OBG Wettingen 273.70 204.39 35 % 
OBG Würenlos 101.75 96.44 16 % 

Tabelle 1: Verteilung der Waldfläche auf die Waldeigentümer 

Das Jahr 2023 startete mit reduziertem Personal, da eine offene Stelle zu besetzen war 
und ein Mitarbeiter unfallbedingt ausfiel. Im Laufe des Jahres hat Janis Wettstein seine 
Ausbildung abgeschlossen und den Betrieb per Ende Jahr als Forstwart EFZ verlassen. 
Im Dezember hat mit Jannik Suter ein junger Forstwart seine Stelle im Forstbetrieb an-
getreten. Somit konnten per Ende Jahr alle offenen Stellen besetzt werden. 
Der Betriebsausflug hat das Personal des Forstbetriebs dieses Jahr an die Forstmesse 
geführt, an der einige Neuheiten aus der Maschinenwelt und die neusten Erkenntnisse 
aus der Forstwelt präsentiert wurden. 

Im November konnte der neue Forstspezialschlepper HSM 805 in Betrieb genommen 
werden. Dieser wurde in der Holzerei bereits erfolgreich eingesetzt. 

Forstschlepper HSM 704 (links) und neuer HSM 805 

- 43 -

3.3.1 Holznutzung 
Das Jahr 2023 war geprägt von starken Preisschwankungen im Rundholzmarkt. Im 
Frühling waren die Preise höher als in den Vorjahren und der Rohstoff Holz sehr ge-
fragt. Im Laufe des Jahres ist der Leitzinssatz im Euroraum auf 4.5% gestiegen, dies 
hat zur Folge, dass die Wirtschaft in Deutschland und Österreich zurückging. Dies hat 
einen direkten Einfluss auf die Holzpreise, da diese stark mit der Baubranche verknüpft 
sind. In der Folge sanken die Holzpreise zwischen Fr. 10 und Fr. 20 pro m3. Günstigere 
Holzprodukte aus dem Ausland wurden verstärkt in die Schweiz geliefert. 

Der Hiebsatz wurde im Jahr 2023 nicht vollständig ausgeschöpft. Von 5'000 m3 die 
nutzt werden dürften, wurden rund 4'047 m3 genutzt. Dies entspricht rund 80 %. 

OBG Neu-
enhof 

OBG Wet-
tingen 

OBG Wü-
renlos 

Staatswald Total 

Stammholz 794 848 306 71 2019 
Industrie-
holz 

0 0 0 0 0 

Energieholz 750 650 546 80 2028 
Total 1544 1498 852 151 4047 

Tabelle 2: Nutzung pro Waldeigentümer und Sortiment im Jahr 2023 (in m3) 

Das Sortiment Energieholz umfasst sämtliches Holz, welches zur Wärme-/Stromerzeu-
gung dient. Die Nachfrage nach Energieholz insbesondere in Form von Hackschnitzeln 
ist unverändert hoch und die Preise sehr stabil. Das Potenzial für Schnitzelheizungen in 
der Region ist beinahe ausgeschöpft.  

Holzernte 
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Waldeigentümer Fläche in ha Bewirtschaftete 
Waldflächen 

Anteil am Gesamt-
betrieb 
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Staatswald 
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Auf die Produktion von Industrieholz wurde verzichtet, damit die Schnitzelheizungen der 
Gemeinden Neuenhof und Wettingen vollständig mit eigenen Hackschnitzeln versorgt 
werden können. 
 
Der Herbst und Frühwinter waren geprägt von vielen Niederschlägen und verhältnis-
mässig hohen Temperaturen, was die Holzerei erschwert hat. 

3.3.2 Kulturen und Pflegemassnahmen 
Im Jahr 2023 wurden in der Gemeinde Neuenhof im Staatswald 1'000 Eichen gepflanzt. 
Die Pflanzung wurde im Rahmen des Förderprojekts für seltene Baumarten durchge-
führt. 
Insgesamt wurden 32.9 ha Jungwald gepflegt. Die Hauptaufgabe der Jungwaldpflege 
ist die Förderung von zukünftigen Wertträgern, die auch unter den sich ändernden 
Klimabedingungen zurechtkommen können. 
 

 OBG Neuen-
hof 

OBG Wettin-
gen 

OBG Wü-
renlos 

Staatswald Total 

Pflegefläche 
2023 (in ha) 

8,10 13,40 4,64 6,76 32,90 

 
Tabelle 3: Gepflegte Jungwaldfläche pro Waldbesitzer (in Aren) 

 
Jungwaldpflege 
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3.3.3 Forstschutz 
Im Gegensatz zu den Nachbargemeinden fiel deutlich weniger Käferholz an. Auf das 
Borkenkäfermonitoring mittels Käferfallen wurde verzichtet. Der Verzicht begründet sich 
hauptsächlich in der geringen Aussagekraft der Borkenkäferfallen sowie dem verhält-
nismässig teuren und zeitaufwändigen Unterhalt. 
 
Die Trockenheit war weniger ausgeprägt als in den vergangenen Jahren, der vorzeitige 
Laubabfall der Vorjahre war weniger stark. Die Weisstanne hatte im Gegensatz zur Bu-
che einen schweren Stand und es sind wieder einige Weisstannen vertrocknet.  

3.3.4 Erholungseinrichtungen 
Jährlich werden die verschiedenen Waldhütten in Besitz der Ortsbürgergemeinden un-
terhalten. Namentlich sind dies das Forsthaus Tägerhard in Würenlos, das Forsthaus 
Muntel in Wettingen und das Waldhaus Juxital in Neuenhof. Die Forsthäuser werden 
mit Brennholz versorgt, die Eichentische und -bänke abgeschliffen und die Brunnen ge-
reinigt. 
 
Die Sitzbänke in den Wäldern der drei Gemeinden wurden ebenfalls frisch abgeschlif-
fen und die Aussicht und die Sitzbänke wieder freigeschnitten. 
 
Der Forstbetrieb hat das Wegweisernetz der Waldstrassen unterhalten und wo nötig die 
Tafeln ersetzt. 

3.3.5 Naturschutz 
Im Bereich Biodiversität lag der Hauptfokus der Arbeiten im vergangenen Jahr auf der 
Förderung des Kreuzdornzipfelfalters und der Neophytenbekämpfung am Lägerngrat. 
Besonders Götterbäume (Ailanthus altissima) breiten sich in diesem ökologisch sehr 
wertvollen Gebiet sehr schnell aus. Das Waldreservat feierte im vergangenen Jahr sein 
25-jähriges Jubiläum. Der Anlass war gut besucht. Die Teilnehmenden haben allerlei 
Wissenswertes zu Käfer, Fledermäusen und der Entstehung des Waldreservats erfah-
ren. 

Nebst den Arbeiten am Lägern-
grat wurden in den Gemeinden 
Neuenhof und Würenlos die 
jährliche Pflege des Furttal-
bachs und Nackentalbachs aus-
geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Jahre Waldreservat 



43

- 44 - 
 

 
Auf die Produktion von Industrieholz wurde verzichtet, damit die Schnitzelheizungen der 
Gemeinden Neuenhof und Wettingen vollständig mit eigenen Hackschnitzeln versorgt 
werden können. 
 
Der Herbst und Frühwinter waren geprägt von vielen Niederschlägen und verhältnis-
mässig hohen Temperaturen, was die Holzerei erschwert hat. 

3.3.2 Kulturen und Pflegemassnahmen 
Im Jahr 2023 wurden in der Gemeinde Neuenhof im Staatswald 1'000 Eichen gepflanzt. 
Die Pflanzung wurde im Rahmen des Förderprojekts für seltene Baumarten durchge-
führt. 
Insgesamt wurden 32.9 ha Jungwald gepflegt. Die Hauptaufgabe der Jungwaldpflege 
ist die Förderung von zukünftigen Wertträgern, die auch unter den sich ändernden 
Klimabedingungen zurechtkommen können. 
 

 OBG Neuen-
hof 

OBG Wettin-
gen 

OBG Wü-
renlos 

Staatswald Total 

Pflegefläche 
2023 (in ha) 

8,10 13,40 4,64 6,76 32,90 

 
Tabelle 3: Gepflegte Jungwaldfläche pro Waldbesitzer (in Aren) 

 
Jungwaldpflege 

- 45 - 
 

3.3.3 Forstschutz 
Im Gegensatz zu den Nachbargemeinden fiel deutlich weniger Käferholz an. Auf das 
Borkenkäfermonitoring mittels Käferfallen wurde verzichtet. Der Verzicht begründet sich 
hauptsächlich in der geringen Aussagekraft der Borkenkäferfallen sowie dem verhält-
nismässig teuren und zeitaufwändigen Unterhalt. 
 
Die Trockenheit war weniger ausgeprägt als in den vergangenen Jahren, der vorzeitige 
Laubabfall der Vorjahre war weniger stark. Die Weisstanne hatte im Gegensatz zur Bu-
che einen schweren Stand und es sind wieder einige Weisstannen vertrocknet.  

3.3.4 Erholungseinrichtungen 
Jährlich werden die verschiedenen Waldhütten in Besitz der Ortsbürgergemeinden un-
terhalten. Namentlich sind dies das Forsthaus Tägerhard in Würenlos, das Forsthaus 
Muntel in Wettingen und das Waldhaus Juxital in Neuenhof. Die Forsthäuser werden 
mit Brennholz versorgt, die Eichentische und -bänke abgeschliffen und die Brunnen ge-
reinigt. 
 
Die Sitzbänke in den Wäldern der drei Gemeinden wurden ebenfalls frisch abgeschlif-
fen und die Aussicht und die Sitzbänke wieder freigeschnitten. 
 
Der Forstbetrieb hat das Wegweisernetz der Waldstrassen unterhalten und wo nötig die 
Tafeln ersetzt. 

3.3.5 Naturschutz 
Im Bereich Biodiversität lag der Hauptfokus der Arbeiten im vergangenen Jahr auf der 
Förderung des Kreuzdornzipfelfalters und der Neophytenbekämpfung am Lägerngrat. 
Besonders Götterbäume (Ailanthus altissima) breiten sich in diesem ökologisch sehr 
wertvollen Gebiet sehr schnell aus. Das Waldreservat feierte im vergangenen Jahr sein 
25-jähriges Jubiläum. Der Anlass war gut besucht. Die Teilnehmenden haben allerlei 
Wissenswertes zu Käfer, Fledermäusen und der Entstehung des Waldreservats erfah-
ren. 

Nebst den Arbeiten am Lägern-
grat wurden in den Gemeinden 
Neuenhof und Würenlos die 
jährliche Pflege des Furttal-
bachs und Nackentalbachs aus-
geführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Jahre Waldreservat 
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3.3.6 Arbeiten für Dritte 
Im Auftrag der Ortsbürgergemeinde wird die Weihnachtsbaumkultur im Tägerhardwald 
bewirtschaftet, dabei fallen hauptsächlich Pflanz- und Mäharbeiten an. 
 
Der Forstbetrieb Wettingen betreut im Auftrag des Forschungsinstituts für Wald, 
Schnee und Landschaft (WSL) eine Versuchsfläche an der Lägern. Auch die Wald-
schule war im Jahr 2023 ein wichtiger Bestandteil der Arbeiten. So konnten der Kinder-
garten, die 3. und 4. Klassen der Schule Wettingen spannendes Wissen im Bereich 
Wald mitnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waldschule 
 
 
Es konnten einige Aufträge von Privaten im Bereich der Gartenholzerei ausgeführt wer-
den. Auch wurden zu Gunsten der Autobahnbrücke in Wettingen einige Bäume gefällt. 
Für das Hotel Ibis wurden in 
Neuenhof kranke Eschen ent-
fernt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbeiten für Dritte 
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3.3.7 Personalmutationen 
 
Eintritte: 
1. August 2023, Fabian Meier, Lernender 
1. Dezember 2023, Jannik Suter, Forstwart 
 
Austritte: 
30. Juni 2023, Ramon Brandenberger 
31. Dezember 2023, Janis Wettstein, Lehrabschluss 
 
Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
Der Rechenschaftsbericht für das Jahr 2023 wird genehmigt. 
 
Wettingen, 27. April 2024 Gemeinderat Wettingen 
 
 
 
 Roland Kuster Urs Blickenstorfer 
 Gemeindeammann Gemeindeschreiber 
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Traktandum 4 
Ortsbürgerrechte 
 
Die Ortsbürgergemeindeversammlung genehmigte am 11. Dezember 2006 ein Regle-
ment über den Erwerb des Ortsbürgerrechts von Wettingen. Dieses Reglement legt in 
Art. 3 fest, dass folgende Personengruppen in das Ortsbürgerrecht der Gemeinde Wet-
tingen gegen Bezahlung einer Abgabe aufgenommen werden können:  
 
a) Kinder von Frauen, die das Ortsbürgerrecht einmal besassen; 
b) Personen, welche das Gemeindebürgerrecht von Wettingen besitzen und mit der 

Ortsbürgergemeinde in besonderem Masse verbunden sind; 
c) Kinder von Ortsbürgerinnen oder Ortsbürgern; 
d) Personen durch Wiedereinbürgerung. 
 
Die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht setzt den Besitz des Bürgerrechts der Einwohner-
gemeinde voraus. Heute liegt ein Gesuch von vier Personen vor: 
 
 Hiller Yvonne, geb. 7. Oktober 1981 
 Hiller Silvan, geb. 16. Juli 2014 
 Hiller Yanna, geb. 4. Juni 2016 
 Hiller Corsin, geb. 13. Juni 2020 
 
Yvonne Hiller beantragt für sich und ihre Kinder gemäss Art. 3 lit. a die Aufnahme in 
das Ortsbürgerrecht der Einwohnergemeinde Wettingen. Yvonne Hiller ist die Tochter 
von Margrith Hiller, geb. Meier, welche Ortsbürgerin ist. 
 
Alle Personen besitzen das Bürgerrecht von Zürich ZH und Wettingen AG und sind in 
Wettingen, Am Gottesgraben 9, wohnhaft. 
 
Die Gesuchstellerin wohnt seit dem 1. Juli 1984 in Wettingen. Die Kinder wohnen seit 
ihrer Geburt in Wettingen. 
 
Gemäss Reglement über den Erwerb des Ortsbürgerrechts von Wettingen hat der Ge-
meinderat eine Stellungnahme der Ortsbürgerkommission einzuholen (Art. 6). Die Ein-
bürgerungsabgabe beträgt Fr. 500.00 pro volljährige Person (Art. 7).  
 
Die Ortsbürgerkommission hat sich mit den vorliegenden Gesuchen befasst und bean-
tragt einstimmig die Aufnahme in das Ortsbürgerrecht der Gemeinde Wettingen.  
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Der Gemeinderat stellt der Ortsbürgergemeindeversammlung den Antrag, folgenden 
Beschluss zu fassen: 
 
 
Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
Folgende Person werden gegen Bezahlung der genannten Einbürgerungsabgabe in 
das Ortsbürgerrecht der Gemeinde Wettingen aufgenommen: 
 
- Hiller Yvonne, geb. 7. Oktober 1981, Einbürgerung nach Art. 3 lit. b; Einbürgerungs-

abgabe Fr. 500.00 
- Hiller Silvan, geb. 16. Juli 2014, Hiller Yanna, geb. 4. Juni 2016, Hiller Corsin, geb. 

13. Juni 2020, Einbürgerung nach Art. 3 lit. a; Einbürgerungsabgabe Fr. 0.00. 
 
 
Wettingen, 27. April 2024 Gemeinderat Wettingen 
 
 Roland Kuster Urs Blickenstorfer 
 Gemeindeammann Gemeindeschreiber 
 
 
Traktandum 5 
Verschiedenes 
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Gemeinde Wettingen 
 
Protokoll der  
Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
 
Sitzung vom Montag, 12. Dezember 2023, 20.00 Uhr, Aula Margeläcker 

 
 
Vorsitz Roland Kuster, Gemeindeammann 

 
Protokoll Urs Blickenstorfer, Gemeindeschreiber 

 
Traktanden: 1. Protokoll der Versammlung vom 5. Juni 2023 

2. Budget 2024 
3. Revision allgemeine Nutzungsplanung (ANUP), Land für 

Aussiedlung 
4. Verschiedenes 

  
 
FESTSTELLUNG DER VERHANDLUNGSFÄHIGKEIT 
 
Stimmberechtigt laut Stimmregister 672 
Beschlussquorum (1/5) 135 
Anwesend sind 77 
 
 
VERHANDLUNGEN 
 
Gemeindeammann Roland Kuster begrüsst die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger zur 
Sommergemeindeversammlung in der Aula der Schulanlage Margeläcker.  
 
Ein spezieller Gruss geht an die Ehrenortsbürger Dr. Karl Frey, Dr. Markus Dieth und 
Philipp Vock, die Mitglieder der Finanzkommission sowie die Mitglieder Ortsbürgerkom-
mission. Ein weiterer Gruss geht an Revierförster und Betriebsleiter Moritz Fischer samt 
Mitarbeitern. Auch Denise Riederer, Pächterin Restaurant Schloss Schartenfels, wird 
herzlich begrüsst. 
 
Entschuldig ist Markus Byland, der an der Gemeindeversammlung der Ortsbürger Wü-
renlos teilnimmt.  
 
Die Unterlagen zur heutigen Versammlung wurden vorschriftsgemäss zugestellt. Damit 
ist die Versammlung ordnungsgemäss einberufen worden. 
 
Für das Auszählen der Stimmen werden Heidi Huser und Marcel Aebi gewählt. 
 
 
* * * 
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1. Protokoll der Versammlung vom 5. Juni 2023 
 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 5. Juni 2023 wird einstimmig 
genehmigt und dem Verfasser verdankt. 
 
2. Budget 2024 
 
Der Gemeindeammann leitet ein, dass das Budget 2024 der Ortsbürgergemeinde aus-
geglichen ist. Es sieht einen Aufwand und einen Ertrag von je Fr. 1'695'397 vor. Dieser 
Umsatz liegt unter dem Niveau der Rechnung 2022, jedoch rund 6,5 % oder Fr. 
100'000 über dem Vorjahresbudget. 
 
Bei der Verwaltung wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 62‘150 veranschlagt, beim Forst 
resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 42'180.  
 
Die Ergebnisverbesserung in der Verwaltung von rund Fr. 59'000 gegenüber dem Vor-
jahresbudget ist trotz höheren baulichen Unterhaltskosten beim Forsthaus, vor allem 
auf tiefere Kulturausgaben und geplante höhere Erträge aus den Finanzanlagen, zu-
rückzuführen. 
 
Beim gemeinsamen Forstbetrieb Wettingen, Neuenhof, Würenlos und Staatswald muss 
ein Aufwandüberschuss von rund Fr. 42'000 veranschlagt werden. Durch die dringend 
erforderliche Ersatzbeschaffung eines Occasionstraktors sowie dessen Umbaus für den 
Holzereibetrieb liess sich ein defizitäres Ergebnis nicht verhindern. Mit den budgetierten 
Defizitbeiträgen, die auf dem vereinbarten Verteilschlüssel (Waldflächen) basieren, 
kann das Forstbudget ausgeglichen werden. Der Defizitbeitrag der Ortsbürgergemeinde 
Wettingen beträgt Fr. 14'763. 
 
 
Eintreten 
 
Eintreten ist nicht bestritten. 
 
 
Detailberatung 
 
295 Forsthaus Muntel 
 
Der Heizungsersatz war bereits im letzten Budget enthalten. Die vorgesehenen Mittel 
reichten aber für eine Umsetzung nicht aus. Deshalb wird der nun etwas höhere Betrag 
erneut im Budget 2024 eingestellt. 
 
3290 Kultur übriges 
 
Die Ortsbürgergemeinde möchte auch 2024 ihr Engagement im Kulturbereich weiterhin 
hochhalten. Die Anträge zur Verteilung von Geldern aus diesem Konto werden durch 
die Ortsbürgerkommission bearbeitet. Gegenüber dem Vorjahr fällt dieses Mal der Bei-
trag an die Klosterfestspiele weg. 
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mission. Ein weiterer Gruss geht an Revierförster und Betriebsleiter Moritz Fischer samt 
Mitarbeitern. Auch Denise Riederer, Pächterin Restaurant Schloss Schartenfels, wird 
herzlich begrüsst. 
 
Entschuldig ist Markus Byland, der an der Gemeindeversammlung der Ortsbürger Wü-
renlos teilnimmt.  
 
Die Unterlagen zur heutigen Versammlung wurden vorschriftsgemäss zugestellt. Damit 
ist die Versammlung ordnungsgemäss einberufen worden. 
 
Für das Auszählen der Stimmen werden Heidi Huser und Marcel Aebi gewählt. 
 
 
* * * 
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1. Protokoll der Versammlung vom 5. Juni 2023 
 
Das Protokoll der Ortsbürgergemeindeversammlung vom 5. Juni 2023 wird einstimmig 
genehmigt und dem Verfasser verdankt. 
 
2. Budget 2024 
 
Der Gemeindeammann leitet ein, dass das Budget 2024 der Ortsbürgergemeinde aus-
geglichen ist. Es sieht einen Aufwand und einen Ertrag von je Fr. 1'695'397 vor. Dieser 
Umsatz liegt unter dem Niveau der Rechnung 2022, jedoch rund 6,5 % oder Fr. 
100'000 über dem Vorjahresbudget. 
 
Bei der Verwaltung wird ein Ertragsüberschuss von Fr. 62‘150 veranschlagt, beim Forst 
resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 42'180.  
 
Die Ergebnisverbesserung in der Verwaltung von rund Fr. 59'000 gegenüber dem Vor-
jahresbudget ist trotz höheren baulichen Unterhaltskosten beim Forsthaus, vor allem 
auf tiefere Kulturausgaben und geplante höhere Erträge aus den Finanzanlagen, zu-
rückzuführen. 
 
Beim gemeinsamen Forstbetrieb Wettingen, Neuenhof, Würenlos und Staatswald muss 
ein Aufwandüberschuss von rund Fr. 42'000 veranschlagt werden. Durch die dringend 
erforderliche Ersatzbeschaffung eines Occasionstraktors sowie dessen Umbaus für den 
Holzereibetrieb liess sich ein defizitäres Ergebnis nicht verhindern. Mit den budgetierten 
Defizitbeiträgen, die auf dem vereinbarten Verteilschlüssel (Waldflächen) basieren, 
kann das Forstbudget ausgeglichen werden. Der Defizitbeitrag der Ortsbürgergemeinde 
Wettingen beträgt Fr. 14'763. 
 
 
Eintreten 
 
Eintreten ist nicht bestritten. 
 
 
Detailberatung 
 
295 Forsthaus Muntel 
 
Der Heizungsersatz war bereits im letzten Budget enthalten. Die vorgesehenen Mittel 
reichten aber für eine Umsetzung nicht aus. Deshalb wird der nun etwas höhere Betrag 
erneut im Budget 2024 eingestellt. 
 
3290 Kultur übriges 
 
Die Ortsbürgergemeinde möchte auch 2024 ihr Engagement im Kulturbereich weiterhin 
hochhalten. Die Anträge zur Verteilung von Geldern aus diesem Konto werden durch 
die Ortsbürgerkommission bearbeitet. Gegenüber dem Vorjahr fällt dieses Mal der Bei-
trag an die Klosterfestspiele weg. 
 



50

- 52 - 
 

8206 Regionaler Forstbetrieb 
 
Das Budget des regionalen Forstbetriebs umfasst sämtliche Waldungen der Gemein-
den Würenlos, Neuenhof, Wettingen und im Staatswald. Für diesen Betrieb ist eine Be-
triebskommission eingesetzt. Sie hat am 21. September 2023 das Budget verabschie-
det. Es ist in den Unterlagen der Ortsbürgergemeinde Wettingen abgedruckt. Wettingen 
ist Leitbetrieb. Die Details zum Budget des Regionalen Forstbetriebs können den ent-
sprechenden Fussnoten in der Vorlage entnommen werden. 
 
9635 Restaurant Schloss Schartenfels 
 
Aufgrund des Pachtvertrages ist die Ortsbürgergemeinde verpflichtet Unterhaltsleistun-
gen zu übernehmen. Aus diesem Grund wird ein höherer Betrag im Budget berücksich-
tigt. In der Rechnung 2023 sind entsprechende Rückerstattungen an die Pächterin be-
rücksichtigt. 
 
 
Die Diskussion zum Budget wird weiter nicht gewünscht.  
 
 
Die Ortsbürgergemeindeversammlung fasst einstimmig folgenden Beschluss:  
 
Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung: 
 
Das Budget 2024 der Ortsbürgergemeinde wird genehmigt. 
 
3. Revision allgemeine Nutzungsplanung (ANUP), Land für Aussiedlung 
 
a) Sachverhalt 
 
Im Zusammenhang mit der Revision der allgemeinen Nutzungsplanung (ANUP) wird 
auch geprüft, ob Flächen, welche an das Baugebiet angrenzen, eingezont werden sol-
len.  
 
Falls der Betriebsstandort (Hof) eines landwirtschaftlichen Betriebs eingezont wird, führt 
dies zu Konflikten, z.B. durch Geruchsimmissionen. Ebenfalls steht dann die Fläche 
des Hofs nicht als Baugebiet zur Verfügung. 
 
Durch die Aussiedlung, d.h. die Verlegung des landwirtschaftlichen Betriebszentrums 
(Hof) vom Siedlungsgebiet (Baugebiet) in das Landwirtschaftsgebiet (Nichtbaugebiet) 
können Konflikte vermieden werden und der ursprüngliche Hofstandort steht als Bauge-
biet zur Verfügung. 
 
Standorte für die Aussiedlung in die Landwirtschaftszone, für Bauten und Anlagen, die 
zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau not-
wendig sind, müssen diverse Anforderungen erfüllen und in der Nutzungsplanung (Kul-
turlandplan) festgelegt werden. 
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Die Einwohnergemeinde Wettingen verfügt im Gegensatz zur Ortsbürgergemeinde 
Wettingen nicht über entsprechende Flächen. 
 
Vor einer allfälligen Einzonung und Festlegung eines Aussiedlungsstandorts im Kultur-
landplan möchte der Gemeinderat Wettingen daher klären, ob die Ortsbürgergemeinde 
bereit ist, Landflächen in ihrem Besitz für eine Aussiedlung zur Verfügung zu stellen. 
Falls die Ortsbürgergemeinde dazu bereit ist, müssen die Bedingungen ausgehandelt 
werden. Neben der Entschädigungshöhe sind weitere Punkte zu klären, zum Beispiel, 
ob die entsprechende Fläche verkauft oder im Baurecht abgegeben wird. 
 
b) Verhandlung 
 
Der Gemeindeammann leitet ein, dass der Gemeinderat vor einiger Zeit der Bevölke-
rung das räumliche Entwicklungsleitbild (REL) präsentiert hat. Dieses bildet die Vor-
stufe und Basis für eine Revision der Nutzungsplanung. Das räumliche Entwicklungs-
leitbild wurde in einem breiten Mitwirkungsprozess erarbeitet.  
 
In diesem Leitbild wurde bereits festgehalten, dass in der oberen Geisswies zusätzli-
ches Land eingezont und für Wohnen und Gewerbe zur Verfügung gestellt werden soll. 
In dieser Gewerbe- und Arbeitszone ist ein hoher Anteil an Gewerbe enthalten. Im Rah-
men der Überarbeitung der Bau- und Nutzungsordnung BNO wurde erkannt, dass nicht 
das gesamte Land bis an die alte Otelfingerstrasse respektive Lugibachstrasse einge-
zont werden soll. Ausschlaggebend war ins-besondere auch, dass die regionalen Ver-
kehrsbetriebe andernorts eine neue Garage erstellen werden. Damit ist das ursprüng-
lich in Wettingen vorgesehene Land nicht mehr beansprucht. 
 
Mit der Umnutzung dieses Gebietes in eine Gewerbe- und Arbeitszone müsste der 
heute dort ansässige Landwirtschaftsbetrieb Ziegelhof ausgesiedelt werden. Vorgese-
hen ist eine Aussiedlung in die Landschaftsspange. Diese ist als behördenverbindliches 
Planungsinstrument ausgeschieden. Darin bleibt aber weiter der Kiesabbau möglich. 
Weiter wird es erlaubt sein, für Landwirtschaftsbetriebe darin Siedlungsflächen auszu-
scheiden. 
 
Dieser Schritt steht nun im Zusammenhang mit der Revision BNO an. Die Gemeinde 
besitzt kein eigenes Land im Tägerhard. Neben privaten Eigentümern besitzen hinge-
gen die Ortsbürger Land am besagten Ort. Dieses ist heute an Landwirtschaftsbetriebe 
in Wettingen verpachtet. Mit den Pächtern dieses Landes wurden im Vorfeld Gespräche 
geführt. Es wurde in diesen Gesprächen Verständnis dafür aufgebracht, dass einem 
Vollerwerbsbetrieb keine Steine in den Weg gelegt werden sollen. Die entsprechenden 
Pachtverträge könnten zu gegebener Zeit gekündigt werden. 
 
Mit dem heutigen Antrag soll in Erfahrung gebracht werden, ob die Ortsbürger grund-
sätzlich bereit sind, Land für eine solche Aussiedlung zur Verfügung zu stellen und zu 
verkaufen. An der heutigen Versammlung sind noch kein definitiver Verkaufspreis zu 
bestimmen oder keine genaue Landfläche zu definieren. 
 
Es geht heute einzig darum zu bestimmen, ob in den Planungsdokumenten die entspre-
chende Gewerbe- und Arbeitszone berücksichtigt werden kann. Sollte diese Möglichkeit 
heute verwehrt werden, könnte im Osten nicht weiterentwickelt werden. Es könnten 
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kein zusätzliches Gewerbe angesiedelt und keine weiteren Arbeitsplätze im Osten ge-
schaffen werden. Die heutige Situation in der oberen Geisswies würde in der gleichen 
Art und Weise weiterbestehen. In der oberen Geisswies besteht bereits heute ein ge-
wisser Anteil an Gewerbezonen. Es besteht dann aber das Risiko, dass der heutige 
Landwirtschaftsbetrieb nicht mehr zonenkonform ist, weil er auch zu Immissionen führt. 
 
Der Gemeinderat beantragt, dass dieses so genannte "Siedlungsei" eingetragen wer-
den kann. Dazu haben heute die Ortsbürger einen Stossrichtungsentscheid zu fällen. 
 
Renate Egloff möchte als erstes wissen, ob heute über einen Verkauf oder eine Ver-
pachtung gesprochen wird. Der Gemeindeammann erläutert, dass dies heute noch 
nicht geklärt ist. Es bestehen auch keine Vorstellungen über Preisgestaltungen bei Ver-
kauf oder Verpachtung. Im besten Fall käme es zu einem Verkauf. Eine Verpachtung 
würde wohl eine schlechtere Variante darstellen. Ein entsprechender Pachtvertrag 
müsste über eine bestimmte Zeitdauer abgeschlossen werden, der einem möglichen 
Landwirtschaftsbetrieb auch eine Sicherheit garantiert. Es müsste ein Investitionsschutz 
vorhanden sein. Die Ortsbürger würden sich dazu zu einem späteren Zeitpunkt noch 
äussern können. 
 
Renate Egloff hätte sich gewünscht, dass in der Vorlage noch eine Visualisierung vor-
gelegen hätte. Man hätte sich etwas besser vorstellen können, wo ein möglicher neuer 
Landwirtschaftsbetrieb zu liegen kommen würde. In der Vorbereitung auf die heutige 
Sitzung war nicht herauszufinden, um welches Land es konkret geht. Es ist nicht für je-
dermann erkennbar, von welchen Landflächen gesprochen wird. 
 
Der Gemeindeammann erläutert, dass mehrere Landparzellen östlich der Kiesgrube, 
welche gerade kultiviert worden ist, betroffen sind. Er räumt weiter ein, dass in der Zu-
kunft solche Visualisierungen noch eingefügt werden. Bei einem möglichen, parzellen-
scharfen Verkauf wird dieser auch entsprechend dargestellt werden. Zum heutigen Zeit-
punkt ist eine verlässliche Angabe noch nicht möglich. 
 
Leo Meier stellt fest, dass es heute um den Landwirtschaftsbetrieb von Andreas Benz 
geht. Dieser besitzt übrigens auch noch Land auf dem Gemeindegebiet von Würenlos. 
Es stellt sich für ihn aber die Frage, wie einmal zu verfahren wäre, sollte ein Sohn von 
Andreas Häfeli auch noch aussiedeln wollen. Es ist anzunehmen, dass auch an diesem 
Ort einmal eine Überbauung folgen wird. 
 
Der Gemeindeammann erklärt, dass über alle Wettinger Landwirtschaftsbetriebe eine 
landwirtschaftliche Studie angefertigt worden ist. Darin mussten alle Betriebe eine An-
gabe machen, wie sie ihre Zukunft beurteilen. Im Rahmen dieser Studie wurden keine 
weiteren Aussiedlungswünsche geäussert. Sollte sich die Situation ändern, müsste eine 
Neubeurteilung vorgenommen werden. Es stünden noch weitere Flächen dazu zur Ver-
fügung. Heute dreht sich die Diskussion nur um einen Betrieb. 
 
Leo Meier ergänzt noch, dass für Peter und Christian Steimer in der Vergangenheit 
Land abgetauscht worden ist. Er stellt die Frage, ob dies hier auch noch möglich sei. 
Nach Auskunft des Gemeindeammanns ist dies denkbar. Dies muss in die weiteren Be-
trachtungen miteingezogen werden. 
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Sebastian Spörri stellt fest, dass die Ortsbürgergemeindeversammlung zwei Mal im 
Jahr stattfindet. Aus seiner Sicht ist es heute noch zu früh, über etwas zu befinden, bei 
dem die Grundlagen noch nicht genügend vorhanden sind. Man weiss nicht über die 
örtliche Situation und die beanspruchten Flächen Bescheid. Ohne solche Grundlagen 
dürfte heute kein Entscheid gefällt werden. Man würde die Katze im Sack kaufen. Ihn 
interessiert weiter, ob sich auch die Ortsbürgerkommission zu diesem Geschäft hat 
äussern können. Die Kommission hat sich noch nicht geäussert. Das Geschäft sollte 
bei Vorliegen aller Grundlagen an einer anderen Versammlung traktandiert werden. Er 
misstraut dem Gemeinderat, dass dieser der Ortsbürgergemeinde nur noch die Wahl 
lasse, dem Geschäft zuzustimmen. 
 
Der Gemeindeammann klärt auf, dass es heute nicht darum gehe, die Rahmenbedin-
gungen zu definieren. Heute soll geklärt werden, ob sich der Gemeinderat mit dem 
Thema beschäftigen kann. Wenn die Gemeindeversammlung heute nein sagt, so ist 
das Geschäft für den Gemeinderat erledigt. Dann hat der Gemeinderat keinen weiteren 
Auftrag aus der Ortsbürgergemeinde. Es geht heute um den erwähnten Stossrichtungs-
entscheid. Es soll geklärt werden, ob der Gemeinderat mit allen Betroffenen in entspre-
chende Verhandlungen treten kann. Die Ortsbürgergemeinde wird zu einem späteren 
Zeitpunkt über einen möglichen Verkauf, ein Baurecht oder eine Verpachtung bestim-
men können. 
 
Sebastian Spörri fast nochmals nach. Ihn interessiert, ob weitere Landwirtschaftsbe-
triebe - beispielsweise jene von Viktor Huser oder Stefan Meier - auch noch in die Lage 
versetzt werden könnten, auszusiedeln. Der Gemeindeammann erläutert, dass mit allen 
Landwirten entsprechende Gespräche geführt worden sind. Er hat persönlich mit Viktor 
Huser, der Familie Häfeli-Berz und Ueli Lüscher gesprochen. Alle Parteien haben im 
Moment keine Absichten geäussert auszusiedeln. 
 
Martin Egloff, Präsident der Ortsbürgerkommission, erwähnt, dass sich die Kommission 
mit dem Thema beschäftigt hat. Auch aus Sicht der Kommission geht es heute um dem 
Grundsatzentscheid. Die Ortsbürgergemeinde soll sich äussern, ob entsprechendes 
Land für eine Aussiedlung zur Verfügung gestellt werden soll. Danach würden die wei-
teren Abklärungen zu treffen sein. 
 
Peter Steimer gibt zu bedenken, dass der Ziegelhof auch auf der anderen Strassen-
seite siedeln könnte. Da besitzt er noch Kulturland. Aus seiner Sicht ist schon klar, dass 
man zuerst fremdes Land beanspruchen möchte, bevor das eigene Land angetastet 
wird. 
 
Gemäss Auskunft des Gemeindeammanns ist das Land nordwestlich des Lugibachs 
gemäss kantonalem Richtplan als Wohnentwicklungsschwerpunkt eingetragen. Dies 
bedeutet, dass in der nächsten Überarbeitung der Bau- und Nutzungsordnung in den 
Jahren 2035/2040 und später hier in Wettingen der letzte Ort sein wird, wo noch eine 
Einzonung für Wohnen möglich bleibt. Dies ist vorderhand noch nicht vorgesehen. Süd-
lich des Lugibachs wird, nach der Rekultivierung der Kiesabbauflächen Kulturland, ent-
stehen. 
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Nach Auskunft des Gemeindeammanns ist dies denkbar. Dies muss in die weiteren Be-
trachtungen miteingezogen werden. 
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Sebastian Spörri stellt fest, dass die Ortsbürgergemeindeversammlung zwei Mal im 
Jahr stattfindet. Aus seiner Sicht ist es heute noch zu früh, über etwas zu befinden, bei 
dem die Grundlagen noch nicht genügend vorhanden sind. Man weiss nicht über die 
örtliche Situation und die beanspruchten Flächen Bescheid. Ohne solche Grundlagen 
dürfte heute kein Entscheid gefällt werden. Man würde die Katze im Sack kaufen. Ihn 
interessiert weiter, ob sich auch die Ortsbürgerkommission zu diesem Geschäft hat 
äussern können. Die Kommission hat sich noch nicht geäussert. Das Geschäft sollte 
bei Vorliegen aller Grundlagen an einer anderen Versammlung traktandiert werden. Er 
misstraut dem Gemeinderat, dass dieser der Ortsbürgergemeinde nur noch die Wahl 
lasse, dem Geschäft zuzustimmen. 
 
Der Gemeindeammann klärt auf, dass es heute nicht darum gehe, die Rahmenbedin-
gungen zu definieren. Heute soll geklärt werden, ob sich der Gemeinderat mit dem 
Thema beschäftigen kann. Wenn die Gemeindeversammlung heute nein sagt, so ist 
das Geschäft für den Gemeinderat erledigt. Dann hat der Gemeinderat keinen weiteren 
Auftrag aus der Ortsbürgergemeinde. Es geht heute um den erwähnten Stossrichtungs-
entscheid. Es soll geklärt werden, ob der Gemeinderat mit allen Betroffenen in entspre-
chende Verhandlungen treten kann. Die Ortsbürgergemeinde wird zu einem späteren 
Zeitpunkt über einen möglichen Verkauf, ein Baurecht oder eine Verpachtung bestim-
men können. 
 
Sebastian Spörri fast nochmals nach. Ihn interessiert, ob weitere Landwirtschaftsbe-
triebe - beispielsweise jene von Viktor Huser oder Stefan Meier - auch noch in die Lage 
versetzt werden könnten, auszusiedeln. Der Gemeindeammann erläutert, dass mit allen 
Landwirten entsprechende Gespräche geführt worden sind. Er hat persönlich mit Viktor 
Huser, der Familie Häfeli-Berz und Ueli Lüscher gesprochen. Alle Parteien haben im 
Moment keine Absichten geäussert auszusiedeln. 
 
Martin Egloff, Präsident der Ortsbürgerkommission, erwähnt, dass sich die Kommission 
mit dem Thema beschäftigt hat. Auch aus Sicht der Kommission geht es heute um dem 
Grundsatzentscheid. Die Ortsbürgergemeinde soll sich äussern, ob entsprechendes 
Land für eine Aussiedlung zur Verfügung gestellt werden soll. Danach würden die wei-
teren Abklärungen zu treffen sein. 
 
Peter Steimer gibt zu bedenken, dass der Ziegelhof auch auf der anderen Strassen-
seite siedeln könnte. Da besitzt er noch Kulturland. Aus seiner Sicht ist schon klar, dass 
man zuerst fremdes Land beanspruchen möchte, bevor das eigene Land angetastet 
wird. 
 
Gemäss Auskunft des Gemeindeammanns ist das Land nordwestlich des Lugibachs 
gemäss kantonalem Richtplan als Wohnentwicklungsschwerpunkt eingetragen. Dies 
bedeutet, dass in der nächsten Überarbeitung der Bau- und Nutzungsordnung in den 
Jahren 2035/2040 und später hier in Wettingen der letzte Ort sein wird, wo noch eine 
Einzonung für Wohnen möglich bleibt. Dies ist vorderhand noch nicht vorgesehen. Süd-
lich des Lugibachs wird, nach der Rekultivierung der Kiesabbauflächen Kulturland, ent-
stehen. 
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Nach Peter Steimer ist fraglich, ob die Gemeinde stetig wachsen muss. Gemäss räumli-
chem Entwicklungsleitbild ist es nach Auffassung des Gemeindeammanns nicht die Ab-
sicht des Gemeinderats, zwingend zu wachsen. Es ist aber eine Tatsache, dass Wettin-
gen im dynamischsten Entwicklungsgebiet Schweiz liegt - im Limmattal. Eine moderate 
und qualitative Weiterentwicklung der Gemeinde muss damit möglich bleiben. Neue 
Einwohnerinnen und Einwohner generieren ein Steuersubstrat. Im Gegenzug ist klar, 
dass diese auch weitere Infrastrukturen beanspruchen. Sollte man auf dem heutigen 
Zustand der Siedlungsentwicklung verharren bleiben wollen, müsste dieser Entwick-
lungsschwerpunkt aus dem Richtplan gestrichen werden. Nach Meinung des Gemein-
deammanns ist dies nicht sinnvoll für Wettingen. 
 
Stefan Kim erwähnt, dass er an dieser landwirtschaftlichen Befragung mitgemacht und 
ein Interesse zur Aussiedlung angemeldet habe.  
 
Pius Benz äussert, dass er nicht dagegen sei, dass man von Ortsbürger Seite her für 
eine mögliche Aussiedlung Hand bietet. Es müsse aber mit gleichen Ellen gemessen 
werden. In der Vergangenheit wurde bei solchen Geschäften immer ein Landabtausch 
beschlossen. Hier spricht man nun von Baurecht oder Verkauf. Der Landabtausch wird 
in diesem Antrag nicht erwähnt. Bei einem Verkauf würde das Landwirtschaftsland mit 
maximal Fr. 10.00 / m2 eingesetzt. Auch aus seiner Sicht wäre es hilfreich gewesen, 
den heute vorliegenden Antrag durch einen Plan mit Lage, Fläche und Parzellennum-
mer zu ergänzen. 
 
Der Gemeindeammann entgegnet, dass genau dies noch nicht möglich gewesen sei. 
Erst zu einem späteren Zeitpunkt können dazu die richtigen Aussagen gemacht wer-
den. Dies entspricht auch dem Antrag 2 zu diesem Traktandum. Nach dem Entscheid 
der Ortsbürgergemeindeversammlung werden die konkreten Verhandlungen anlaufen. 
 
Pius Benz erinnert an die Geschichte mit dem Baurechtsvertrag zum Sportzentrum Tä-
gerhard. Es dürfe der Ortsbürgergemeinde nicht mehr das gleiche wie damals vor 50 
Jahren widerfahren. Es müsse allen Beteiligten klar sein, worüber abgestimmt werde. 
 
Der Gemeindeammann erinnert daran, dass heute ein so genannter Stossrichtungsent-
scheid gefunden werden soll. Er würde dann auf der Basis des gefällten Entscheids mit 
den weiteren Verhandlungen und der Ausarbeitung eines möglichen Vertragsentwurfs 
beauftragt. Heute hat die Ortsbürgergemeindeversammlung lediglich zum Stossrich-
tungsentscheid ja oder nein zu sagen. Zu den weiteren Schritten wird die Versammlung 
dann wieder Beschluss fassen können. 
 
Nach Ansicht von Edward Huser wäre der Verkauf die schlechteste aller Lösungen. Bis-
lang wurden sehr gute Ergebnisse durch eine Verpachtung erzielt. Auch langfristige 
Baurechtsverträge wären denkbar. Auf diese Weise würde man den Landwirten nicht 
im Wege stehen. Auf diese Weise könnte die Ortsbürgergemeinde ihre Handlungsfrei-
heit bewahren und die Verantwortung gegenüber späteren Generationen wahrnehmen. 
Ein Verkauf zu einem bescheidenen Landpreis würde sich nur kurzfristig und marginal 
auf die Finanzen der Ortsbürgergemeinde auswirken. Die Existenzberechtigung der 
Ortsbürgergemeinde wäre auf lange Sicht verwirkt. 
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Ehrenortsbürger Dr. Markus Dieth bekräftigt, dass mit dem heutigen Antrag nicht Sied-
lungsgebiet erweitert werden soll. Diese Frage ist bereits über den kantonaler Richtplan 
geklärt. Das Baugebiet ist abschliessend festgelegt. Im heutigen Baugebiet ist ein 
Landwirtschaftsbetrieb anzutreffen. Es soll auch in Zukunft möglich sein, solche Be-
triebe zu erhalten. Es soll aber eine Trennung zwischen Siedlungen und Landwirt mög-
lich sein. Aus diesem Grund sind Instrumente für die Aussiedlung geschaffen worden. 
Dazu gehört, dass im kantonalen Richtplan solche Aussiedlungsmöglichkeiten und Kie-
sabbau vorgesehen worden sind. Die gehörten Voten sind alle richtig. Die Klärung zu 
Verkauf, Pacht oder Baurecht gehört aber in die nächsten Verhandlungsschritte. Heute 
geht es um einen Grundsatzentscheid, ob solche Verhandlungen aufgenommen wer-
den können. Ohne einen solchen Entscheid blieben weitere Abklärungen unmöglich. 
Nach den entsprechenden Verhandlungen werden die Behandlungsergebnisse wiede-
rum der Ortsbürgergemeinde zum Beschluss vorgelegt. 
 
Es wäre eine vergebene Chance, wenn der Gemeindeammann und die Verwaltung 
nicht beauftragt würden, gute Lösungen vorzulegen.  
 
Heute schon nein zu sagen, ohne entsprechende Entscheidgrundlagen, müsste auch 
als unseriös bezeichnet werden. Er befürwortet, der Ortsbürgergemeindeversammlung 
die entsprechenden Entscheidgrundlagen vorzulegen. Damit könnte die Landwirtschaft 
am richtigen Ort einen Fortbestand erhalten und das Siedlungsgebiet richtig entwickelt 
werden.  
 
Michael Benz erkundigt sich, bis wann das Geschäft durch die Ortsbürgergemeinde 
entschieden sein muss. Könnte der Antrag nicht auch noch auf die Sommergemeinde-
versammlung verschoben werden. Der Gemeindeammann bemerkt, dass man im Ent-
scheid durch die Ortsbürgergemeindeversammlung dann nicht weiter wäre. Hingegen 
ist der Prozess in der Erarbeitung der neuen BNO weiter. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, den Grundsatzentscheid heute fällen zu können. Die Anträge an der nächsten 
Ortsbürgergemeindeversammlung im Sommer wären wieder die gleichen. 
 
Sebastian Spörri stellt fest, dass in Antrag Ziff. 1 von "einem" Landwirtschaftsbetrieb 
gesprochen wird. Es war heute zu hören, dass auch noch weitere Betriebe allenfalls In-
teresse an der Aussiedlung hätten. Wäre dann unter diesen Umständen der vorlie-
gende Antrag nicht zu eng gefasst? 
 
Der Gemeindeammann ist der Auffassung, dass diese Formulierung durch die Ver-
sammlung angepasst werden kann. Die neue Formulierung sollte dann auf mehrere 
Landwirtschaftsbetriebe angewendet werden können. Es wäre dann zu prüfen, was al-
les möglich sein kann. Dies wäre dann der Ortsbürgergemeinde zum Entscheid vorzu-
legen. 
 
Peter Steimer stellte den Antrag, dass das Geschäft zurückgewiesen wird. Es soll auf 
das Frühjahr vertagt werden. Es können dann die betroffenen Parzellen der Ortsbürger-
gemeinde in einem Plan aufgezeigt werden.  
 
Der Gemeindeammann führt erneut aus, dass auch im nächsten Frühjahr keine parzel-
lenscharfe Situation vorliegen wird.  
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Nach Peter Steimer ist fraglich, ob die Gemeinde stetig wachsen muss. Gemäss räumli-
chem Entwicklungsleitbild ist es nach Auffassung des Gemeindeammanns nicht die Ab-
sicht des Gemeinderats, zwingend zu wachsen. Es ist aber eine Tatsache, dass Wettin-
gen im dynamischsten Entwicklungsgebiet Schweiz liegt - im Limmattal. Eine moderate 
und qualitative Weiterentwicklung der Gemeinde muss damit möglich bleiben. Neue 
Einwohnerinnen und Einwohner generieren ein Steuersubstrat. Im Gegenzug ist klar, 
dass diese auch weitere Infrastrukturen beanspruchen. Sollte man auf dem heutigen 
Zustand der Siedlungsentwicklung verharren bleiben wollen, müsste dieser Entwick-
lungsschwerpunkt aus dem Richtplan gestrichen werden. Nach Meinung des Gemein-
deammanns ist dies nicht sinnvoll für Wettingen. 
 
Stefan Kim erwähnt, dass er an dieser landwirtschaftlichen Befragung mitgemacht und 
ein Interesse zur Aussiedlung angemeldet habe.  
 
Pius Benz äussert, dass er nicht dagegen sei, dass man von Ortsbürger Seite her für 
eine mögliche Aussiedlung Hand bietet. Es müsse aber mit gleichen Ellen gemessen 
werden. In der Vergangenheit wurde bei solchen Geschäften immer ein Landabtausch 
beschlossen. Hier spricht man nun von Baurecht oder Verkauf. Der Landabtausch wird 
in diesem Antrag nicht erwähnt. Bei einem Verkauf würde das Landwirtschaftsland mit 
maximal Fr. 10.00 / m2 eingesetzt. Auch aus seiner Sicht wäre es hilfreich gewesen, 
den heute vorliegenden Antrag durch einen Plan mit Lage, Fläche und Parzellennum-
mer zu ergänzen. 
 
Der Gemeindeammann entgegnet, dass genau dies noch nicht möglich gewesen sei. 
Erst zu einem späteren Zeitpunkt können dazu die richtigen Aussagen gemacht wer-
den. Dies entspricht auch dem Antrag 2 zu diesem Traktandum. Nach dem Entscheid 
der Ortsbürgergemeindeversammlung werden die konkreten Verhandlungen anlaufen. 
 
Pius Benz erinnert an die Geschichte mit dem Baurechtsvertrag zum Sportzentrum Tä-
gerhard. Es dürfe der Ortsbürgergemeinde nicht mehr das gleiche wie damals vor 50 
Jahren widerfahren. Es müsse allen Beteiligten klar sein, worüber abgestimmt werde. 
 
Der Gemeindeammann erinnert daran, dass heute ein so genannter Stossrichtungsent-
scheid gefunden werden soll. Er würde dann auf der Basis des gefällten Entscheids mit 
den weiteren Verhandlungen und der Ausarbeitung eines möglichen Vertragsentwurfs 
beauftragt. Heute hat die Ortsbürgergemeindeversammlung lediglich zum Stossrich-
tungsentscheid ja oder nein zu sagen. Zu den weiteren Schritten wird die Versammlung 
dann wieder Beschluss fassen können. 
 
Nach Ansicht von Edward Huser wäre der Verkauf die schlechteste aller Lösungen. Bis-
lang wurden sehr gute Ergebnisse durch eine Verpachtung erzielt. Auch langfristige 
Baurechtsverträge wären denkbar. Auf diese Weise würde man den Landwirten nicht 
im Wege stehen. Auf diese Weise könnte die Ortsbürgergemeinde ihre Handlungsfrei-
heit bewahren und die Verantwortung gegenüber späteren Generationen wahrnehmen. 
Ein Verkauf zu einem bescheidenen Landpreis würde sich nur kurzfristig und marginal 
auf die Finanzen der Ortsbürgergemeinde auswirken. Die Existenzberechtigung der 
Ortsbürgergemeinde wäre auf lange Sicht verwirkt. 
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Ehrenortsbürger Dr. Markus Dieth bekräftigt, dass mit dem heutigen Antrag nicht Sied-
lungsgebiet erweitert werden soll. Diese Frage ist bereits über den kantonaler Richtplan 
geklärt. Das Baugebiet ist abschliessend festgelegt. Im heutigen Baugebiet ist ein 
Landwirtschaftsbetrieb anzutreffen. Es soll auch in Zukunft möglich sein, solche Be-
triebe zu erhalten. Es soll aber eine Trennung zwischen Siedlungen und Landwirt mög-
lich sein. Aus diesem Grund sind Instrumente für die Aussiedlung geschaffen worden. 
Dazu gehört, dass im kantonalen Richtplan solche Aussiedlungsmöglichkeiten und Kie-
sabbau vorgesehen worden sind. Die gehörten Voten sind alle richtig. Die Klärung zu 
Verkauf, Pacht oder Baurecht gehört aber in die nächsten Verhandlungsschritte. Heute 
geht es um einen Grundsatzentscheid, ob solche Verhandlungen aufgenommen wer-
den können. Ohne einen solchen Entscheid blieben weitere Abklärungen unmöglich. 
Nach den entsprechenden Verhandlungen werden die Behandlungsergebnisse wiede-
rum der Ortsbürgergemeinde zum Beschluss vorgelegt. 
 
Es wäre eine vergebene Chance, wenn der Gemeindeammann und die Verwaltung 
nicht beauftragt würden, gute Lösungen vorzulegen.  
 
Heute schon nein zu sagen, ohne entsprechende Entscheidgrundlagen, müsste auch 
als unseriös bezeichnet werden. Er befürwortet, der Ortsbürgergemeindeversammlung 
die entsprechenden Entscheidgrundlagen vorzulegen. Damit könnte die Landwirtschaft 
am richtigen Ort einen Fortbestand erhalten und das Siedlungsgebiet richtig entwickelt 
werden.  
 
Michael Benz erkundigt sich, bis wann das Geschäft durch die Ortsbürgergemeinde 
entschieden sein muss. Könnte der Antrag nicht auch noch auf die Sommergemeinde-
versammlung verschoben werden. Der Gemeindeammann bemerkt, dass man im Ent-
scheid durch die Ortsbürgergemeindeversammlung dann nicht weiter wäre. Hingegen 
ist der Prozess in der Erarbeitung der neuen BNO weiter. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, den Grundsatzentscheid heute fällen zu können. Die Anträge an der nächsten 
Ortsbürgergemeindeversammlung im Sommer wären wieder die gleichen. 
 
Sebastian Spörri stellt fest, dass in Antrag Ziff. 1 von "einem" Landwirtschaftsbetrieb 
gesprochen wird. Es war heute zu hören, dass auch noch weitere Betriebe allenfalls In-
teresse an der Aussiedlung hätten. Wäre dann unter diesen Umständen der vorlie-
gende Antrag nicht zu eng gefasst? 
 
Der Gemeindeammann ist der Auffassung, dass diese Formulierung durch die Ver-
sammlung angepasst werden kann. Die neue Formulierung sollte dann auf mehrere 
Landwirtschaftsbetriebe angewendet werden können. Es wäre dann zu prüfen, was al-
les möglich sein kann. Dies wäre dann der Ortsbürgergemeinde zum Entscheid vorzu-
legen. 
 
Peter Steimer stellte den Antrag, dass das Geschäft zurückgewiesen wird. Es soll auf 
das Frühjahr vertagt werden. Es können dann die betroffenen Parzellen der Ortsbürger-
gemeinde in einem Plan aufgezeigt werden.  
 
Der Gemeindeammann führt erneut aus, dass auch im nächsten Frühjahr keine parzel-
lenscharfe Situation vorliegen wird.  
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Viktor Huser, Landwirt in der oberen Geisswies, teilt mit, dass sein Betrieb vor zwei 
Jahren durch Stefan und Andrea Kim übernommen worden sei. Er befürwortet, dass im 
Zuge der Revision der BNO die Möglichkeit geschaffen wird, Landwirtschaftsbetrieben 
eine entsprechende Zukunft aufzuzeigen. Detailfragen sind zu klären. Es sind heute die 
rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass Verhandlungen für einen oder mehrere 
Landwirtschaftsbetriebe aufgenommen werden können. Die Themen wie Verkauf, 
Pacht oder Baurechtszins sind zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden. 
 
Bei einem Verkauf könnte lediglich ein Preis von Fr. 10.00 / m2 eingesetzt werden. Ein 
höherer Betrag würde vom Kanton nicht bewilligt werden. 
 
Andreas Benz zeigt für die an diesem Abend geäusserten Voten volles Verständnis. 
Nach seiner Darlegung ist der Ziegelhof in einer Zone untergebracht, in der zwar noch 
Landwirtschaft betrieben wird, die aber ihre Bestimmungen gemäss Planung eigentlich 
gar nicht mehr der Landwirtschaft zugeteilt sind. Es war ihm ein Anliegen, eine zielge-
richtete Planung angehen zu können und damit auch der nächsten Generation eine Zu-
kunft ermöglichen zu können. Selbstverständlich sind für diese Überlegungen auch Par-
zellen einbezogen worden, die landwirtschaftlich genutzt werden können, jedoch noch 
durch andere planungsrechtliche Vorgaben aus ungeeignet erscheinen (z. B. Parzellen 
im Lägernschutzdekret). 
 
Pius Benz unterstreicht nach Mass seiner Anliegen, dass der Landabtausch ernsthaft 
geprüft werde. Nach seiner Ansicht ist ein Baurecht für einen Landwirtschaftsbetrieb 
ungeeignet.  
 
Die betroffenen Personen gehen für die Abstimmungen in den Ausstand. 
 
 
Abstimmungen: 
 
a) Rückweisungsantrag Peter Steimer 
 
Die Rückweisung wird mit 34: 30 Stimmen, bei 7 Enthaltungen, abgelehnt. 
 
b) Antrag 1 des Gemeinderats (Für die Aussiedlung von Landwirtschaftsbetrie-
ben ist die Ortsbürgergemeinde bereit, Land in ihrem Besitz zur Verfügung zu stellen.) 
 
Der Antrag wird mit 34 : 22 Stimmen, bei 15 Enthaltungen, gutgeheissen 
 
c) Antrag 2 des Gemeinderats (Der Gemeindeammann wird beauftragt, die Ver-
handlungen zu führen und einen entsprechenden Vertragsentwurf der Ortsbürgerge-
meinde zur Beschlussfassung vorzulegen.) 
d)  
Der Antrag wird mit 38 : 18 Stimmen, bei 15 Enthaltungen, gutgeheissen 
 
 
Die Ortsbürgergemeindeversammlung fasst folgende Beschlüsse: 
 
Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung: 
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1. Für die Aussiedlung von Landwirtschaftsbetrieben ist die Ortsbürgergemeinde 
bereit, Land in ihrem Besitz zur Verfügung zu stellen. 
 
2. Der Gemeindeammann wird beauftragt, die Verhandlungen zu führen und ei-
nen entsprechenden Vertragsentwurf der Ortsbürgergemeinde zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 
 
Der Gemeindeammann versichert, dass bei allen weiterfolgenden Schritten, die geäus-
serten Voten und Bedenken mitgenommen werden. Sie sollen in den zu gegebener Zeit 
folgenden Antrag einfliessen.  
 
5. Verschiedenes 
 
4.1 Verabschiedung von Sabine Stenz als Mitglied der Ortsbürgerkommission 
 
Martin Egloff, Präsident der Ortsbürgerkommission, würdigt das Wirken von Sabine 
Stenz in der Ortsbürgerkommission. Dieser gehört sie seit dem 1. Januar 2011 an und 
wird Ende 2023 austreten. Zu ihren Aufgaben gehörten insbesondere das Verfassen 
der Protokolle oder die Organisation der Seniorenausflüge zusammen mit Heidi Huser. 
Geschätzt wurde sie in der Kommission insbesondere durch ihre kritische, aber offene 
Gesprächskultur. Dies hat sich sehr konstruktiv ausgewirkt. Gross war auch ihr Enga-
gement in der Organisation und Durchführung weiterer Anlässe der Ortsbürgerge-
meinde. 
 
Als Dank für das geleistete Engagement überreicht die Ortsbürgergemeinde Sabine 
Stenz einen Gutschein für die Erweiterung ihrer persönlichen Sportausrüstungen. Zu 
ihrem Markenzeichen gehörte, dass sie zu den Anlässen der Ortsbürgergemeinde im-
mer mit dem Fahrrad erschienen ist. 
 
4.2 Termine 
 
 18. Juni 2024, 20.00 Uhr, Ortsbürgergemeindeversammlung 
 14. September 2024, Tag der Ortsbürgergemeinden 
 2. Oktober 2024, Seniorenausflug der Ortsbürgergemeinde 
 9. Dezember 2024, 20.00 Uhr, Ortsbürgergemeindeversammlung 
  
4.3 Diverses 
 
Leo Meier stellt fest, dass die Baumpflege ab Kreuzkapelle Richtung Zentrum neu 
durch die Gemeinde und nicht mehr durch den Forstbetrieb gemacht werde. Dies war 
doch in der Vergangenheit eine gute Einnahmequelle für den Forst.  
 
Moritz Fischer, Betriebsleiter, führt aus, dass im Sommer die Hecken durch den Forst 
gepflegt würden. Alle danach folgenden Arbeiten werden, wie bis anhin, durch die Ge-
meinde übernommen.  
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Viktor Huser, Landwirt in der oberen Geisswies, teilt mit, dass sein Betrieb vor zwei 
Jahren durch Stefan und Andrea Kim übernommen worden sei. Er befürwortet, dass im 
Zuge der Revision der BNO die Möglichkeit geschaffen wird, Landwirtschaftsbetrieben 
eine entsprechende Zukunft aufzuzeigen. Detailfragen sind zu klären. Es sind heute die 
rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass Verhandlungen für einen oder mehrere 
Landwirtschaftsbetriebe aufgenommen werden können. Die Themen wie Verkauf, 
Pacht oder Baurechtszins sind zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden. 
 
Bei einem Verkauf könnte lediglich ein Preis von Fr. 10.00 / m2 eingesetzt werden. Ein 
höherer Betrag würde vom Kanton nicht bewilligt werden. 
 
Andreas Benz zeigt für die an diesem Abend geäusserten Voten volles Verständnis. 
Nach seiner Darlegung ist der Ziegelhof in einer Zone untergebracht, in der zwar noch 
Landwirtschaft betrieben wird, die aber ihre Bestimmungen gemäss Planung eigentlich 
gar nicht mehr der Landwirtschaft zugeteilt sind. Es war ihm ein Anliegen, eine zielge-
richtete Planung angehen zu können und damit auch der nächsten Generation eine Zu-
kunft ermöglichen zu können. Selbstverständlich sind für diese Überlegungen auch Par-
zellen einbezogen worden, die landwirtschaftlich genutzt werden können, jedoch noch 
durch andere planungsrechtliche Vorgaben aus ungeeignet erscheinen (z. B. Parzellen 
im Lägernschutzdekret). 
 
Pius Benz unterstreicht nach Mass seiner Anliegen, dass der Landabtausch ernsthaft 
geprüft werde. Nach seiner Ansicht ist ein Baurecht für einen Landwirtschaftsbetrieb 
ungeeignet.  
 
Die betroffenen Personen gehen für die Abstimmungen in den Ausstand. 
 
 
Abstimmungen: 
 
a) Rückweisungsantrag Peter Steimer 
 
Die Rückweisung wird mit 34: 30 Stimmen, bei 7 Enthaltungen, abgelehnt. 
 
b) Antrag 1 des Gemeinderats (Für die Aussiedlung von Landwirtschaftsbetrie-
ben ist die Ortsbürgergemeinde bereit, Land in ihrem Besitz zur Verfügung zu stellen.) 
 
Der Antrag wird mit 34 : 22 Stimmen, bei 15 Enthaltungen, gutgeheissen 
 
c) Antrag 2 des Gemeinderats (Der Gemeindeammann wird beauftragt, die Ver-
handlungen zu führen und einen entsprechenden Vertragsentwurf der Ortsbürgerge-
meinde zur Beschlussfassung vorzulegen.) 
d)  
Der Antrag wird mit 38 : 18 Stimmen, bei 15 Enthaltungen, gutgeheissen 
 
 
Die Ortsbürgergemeindeversammlung fasst folgende Beschlüsse: 
 
Beschluss der Ortsbürgergemeindeversammlung: 
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1. Für die Aussiedlung von Landwirtschaftsbetrieben ist die Ortsbürgergemeinde 
bereit, Land in ihrem Besitz zur Verfügung zu stellen. 
 
2. Der Gemeindeammann wird beauftragt, die Verhandlungen zu führen und ei-
nen entsprechenden Vertragsentwurf der Ortsbürgergemeinde zur Beschlussfassung 
vorzulegen. 
 
 
Der Gemeindeammann versichert, dass bei allen weiterfolgenden Schritten, die geäus-
serten Voten und Bedenken mitgenommen werden. Sie sollen in den zu gegebener Zeit 
folgenden Antrag einfliessen.  
 
5. Verschiedenes 
 
4.1 Verabschiedung von Sabine Stenz als Mitglied der Ortsbürgerkommission 
 
Martin Egloff, Präsident der Ortsbürgerkommission, würdigt das Wirken von Sabine 
Stenz in der Ortsbürgerkommission. Dieser gehört sie seit dem 1. Januar 2011 an und 
wird Ende 2023 austreten. Zu ihren Aufgaben gehörten insbesondere das Verfassen 
der Protokolle oder die Organisation der Seniorenausflüge zusammen mit Heidi Huser. 
Geschätzt wurde sie in der Kommission insbesondere durch ihre kritische, aber offene 
Gesprächskultur. Dies hat sich sehr konstruktiv ausgewirkt. Gross war auch ihr Enga-
gement in der Organisation und Durchführung weiterer Anlässe der Ortsbürgerge-
meinde. 
 
Als Dank für das geleistete Engagement überreicht die Ortsbürgergemeinde Sabine 
Stenz einen Gutschein für die Erweiterung ihrer persönlichen Sportausrüstungen. Zu 
ihrem Markenzeichen gehörte, dass sie zu den Anlässen der Ortsbürgergemeinde im-
mer mit dem Fahrrad erschienen ist. 
 
4.2 Termine 
 
 18. Juni 2024, 20.00 Uhr, Ortsbürgergemeindeversammlung 
 14. September 2024, Tag der Ortsbürgergemeinden 
 2. Oktober 2024, Seniorenausflug der Ortsbürgergemeinde 
 9. Dezember 2024, 20.00 Uhr, Ortsbürgergemeindeversammlung 
  
4.3 Diverses 
 
Leo Meier stellt fest, dass die Baumpflege ab Kreuzkapelle Richtung Zentrum neu 
durch die Gemeinde und nicht mehr durch den Forstbetrieb gemacht werde. Dies war 
doch in der Vergangenheit eine gute Einnahmequelle für den Forst.  
 
Moritz Fischer, Betriebsleiter, führt aus, dass im Sommer die Hecken durch den Forst 
gepflegt würden. Alle danach folgenden Arbeiten werden, wie bis anhin, durch die Ge-
meinde übernommen.  
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Leo Meier erwähnt weiter, dass unter dem Aspekt Kulturelle Beiträge Fr. 75'000 ausge-
geben werden. Er würde es begrüssen, wenn dieser Betrag gekürzt würde. Dafür soll-
ten die Teilnehmenden der Gemeindeversammlung einen Gutschein erhalten, den sie 
im Restaurant Schloss Schartenfels einlösen können. Dies würde den Stimmberechtig-
ten dienen, aber auch die Pächterin könnte profitieren. Auch auf den Pachtzins könnte 
sich das positiv auswirken.  
 
Der Gemeindeammann erwähnt, dass das Budget schon beschlossen wurde. Ein 
Rückkommen wurde nicht geäussert. Dieses müsste nun nochmals beschlossen wer-
den. Das ist nicht der Fall. Das Anliegen von Leo Meier wird aber in der Ortsbürgerkom-
mission diskutiert.  
 
* * * 
 
Mit den besten Wünschen und einem herzlichen Dank an Ortsbürgerkommission, Fi-
nanzkommission der Ortsbürgergemeinde, Finanzverwaltung, Gemeindeschreiber, 
Forstpersonal sowie die Wirtin des Restaurants Schloss Schartenfels schliesst Gemein-
deammann Roland Kuster die Ortsbürgergemeindeversammlung um 21.25 Uhr. 
 
 
Wettingen, 14. Dezember 2023 
 
 
FÜR DAS PROTOKOLL 
 
Der Vorsitzende  Der Protokollführer 
 
Roland Kuster Urs Blickenstorfer 
 
 
 
* * * 
 
 
MITTEILUNGEN 
 
 
Termine 
 
 14. September 2024, Tag der Ortsbürgergemeinden  
 2. Oktober 2024, Seniorenausflug der Ortsbürgergemeinde 
 9. Dezember 2024, 20.00 Uhr, Ortsbürgergemeindeversammlung 
 
 
 
 
Die Aktenauflage zu den Geschäften der Ortsbürgergemeindeversammlung findet zu 
den ordentlichen Bürozeiten auf der Gemeindekanzlei statt. 
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ORGANE 
 

Ortsbürgergemeinde- 
versammlung 

Vorsitz Kuster Roland, Gemeindeammann 

 Protokollführer Blickenstorfer Urs, Gemeindeschreiber 
 
Vom Gemeinderat gewählte Kommissionen Amtsperiode 2022/2025 
 

Ortsbürgerkommission Präsident Egloff Martin 
   
 Mitglieder Bosshard René 
  Huser Beat 
  Huser Heidi 
  Steimer Peter 
  Widmer Franziska 
 mit berat. Stimme Moritz Fischer, Revierförster 

 
Betriebsausschuss  
Restaurant Schartenfels 

Präsident Kuster Roland, Gemeindeammann 

 Mitglieder Egloff Martin 
  Bosshard René 
  Meier Josef 
 Aktuar Blickenstorfer Urs, Gemeindeschreiber 

 
Betriebskommission 
Forstbetrieb 

Präsident Kuster Roland, Gemeindeammann 

 Mitglieder OBG Egloff Martin 
  Peter Steimer 
 Mitglied Rech-

nungsprüfung 
Martin Frey, Leiter Finanzen 

 
Von der Ortsbürgergemeinde gewählte Kommission 
 

Finanzkommission Präsident Meier Josef 
 Mitglieder Bachmann Judith 
  Meier Thomas 

 
Personal der Ortsbürgergemeinde 
 

Personal Fischer Moritz, Betriebsleiter und Revierförster 
 Byland Markus, Betriebsleiter Stellvertreter 

 Voser Mathias, Forstwart 
 Suter Jannik, Forstwart 

Lernende Bruggisser Lino 
 Kuster Severin 
 Meier Fabian 
 
Stand: 1. Mai 2024 
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HOLZ VOM FÖRSTER 
 
 

 
 

 
 
Der Forstbetrieb Wettingen beteiligt sich an der Aktion “Holz vom Förster”. 
Dabei steht Brennholz in Kleinmengen 24/7 zur Verfügung. Das Holz wird in Karton-
schachteln bereitgestellt und beinhaltet ca. 15 kg Buchenbrennholz sowie Anfeuerholz.  
Damit das Anfeuern auch sicher funktioniert, sind zwei K-Lumet Anfeuerhilfen der 
ARWO-Stiftung dabei. 
Die Kisten eignen sich ideal für das Feuern im Cheminée zu Hause oder das Bräteln im 
Wald. 
 
Der Stand in Wettingen befindet sich beim Forstwerkhof. Weitere Abholstationen befin-
den sich beim Bahnübergang zum Tägerhardwald in Würenlos und beim Feuerwehrma-
gazin in Neuenhof. Die Kosten pro Kiste belaufen sich auf Fr. 15.00. 
  





Ortsbürgergemeinde Wettingen

Stimmrechts-Ausweis
für die Ortsbürgergemeindeversammlung vom 
18. Juni 2024, 20.00 Uhr in der Aula Altenburg

Dieser Ausweis ist am Eingang abzugeben!


